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Sie könn «n diese Garantit überall nicht
geben.

Die Masse des Volks — wie sie ist — ver-
mag höchstens dieRechtschaffenheit eines Man-
nes zu beurtheilen — nicht aber seine Tanglich-
kcit zum Amt, nicht seine Einsicbren;^ dsese
können nur von Männern, die selbst diese Ein-
sichten besitzen, beurtheilt werden.

Also, wenn ich auch annehme, die Masse des
Volks ist allenthalben gut, sie wird nicht durch
Intriguen irre geleitet, so wirb dennocy das
Resultat ihrer Wahlen häufig genug, einstchts-
lose Rechtschaffenheit seyn.

Mit dieser aber ist der Republik eben- so wc-
nig gedient, als mit den Einsichten eines un-
moralischen oder eines verkehrten Menschen;
sie wird durch jene wie durch diese zu Grunde
gerichtet.

Ich schlage demnach vor:
1) Die Gesammtheit der aktiven Bürger re-

ducirt sich selbst in den Urversammlungen jedes
Jahrs auf den zzsten Theil ihrer ganzen Zahl;
diese sind wählbare Bürger des Di-
sirikts.

Oder, je auf 25 Aktivbürger wählt jede Ur-
Versammlung einen eligiblen, zu den öffentlichen
Aemtern des Distrikts wählbaren Bürger.

Jeder der y-> Distrikte Helveticas erhält so-
mit ldo wählbare Bürger des Distrikts.

2) Die wählbaren Bürger jedes Distrikts re
Suciren sich selbst auf den 4ten Theil ihrer Zahl;
diese sind wähl bare Bürger der Nation

Oder die 160 Eligible» jedes Distrikts wählen
aus sich 40 Eligible der Nation, zu den öffent-
lichen Aemtern der Republik wahlbare Bürger.

3) Die Gesammtheit dieser wählbaren Bür-
ger der Republik ist nun der Vorschlag oder
die Kandidatenliste, aus welcher ein Geschwor-
«enge icht von 60 Gliedern Hie Wahlen vor-
nimmt, tie in unserer bestehenden Verfassung
das Volk unmittelbar oder durch seine Wahl-
Männer vornahm, — so daß es von den Eli-
qiblen der Nation zu den höhern Stellen in
der Republik, aus den Eligiblen des Distrikts
zu den Vezirkslehörbcn oder Aemtern wählt.

4) Dieses Geschwornengerichr der 60, besteh',
aus Bürgern, die (was bei der ersten Ernen-
nung freiüch nicht möglich) eine gewisse Reibe
von Jahren durch, in öffentlichen Aemtern niüft
sen gestanden, und 40 Jahre alt seyn; sie blei-
ben 15 Jahre im Amt; sind während dieser

Amtszeit und nachher zn keinen andern Stellen
mehr wahlbar; die Anstretenden werden durst)
das Corps selbst wieder ersezt.

Dieses Geschworncngericht ist zugleich Wäch-
têr der Konstitution; entscheidet über iirkonsn-
tutionelle Schritte der übrigen Behörden; -ist endlich Anklagegeschworner für die Glieder
der höchsten Autboritäten.

5) Einen Volksrath aus yo Gliedern-ans
jedem Distrikt eins—wählen die eligiblen Bur-
ger jedes Distrikts aus sich selbst — jedes

Jahr neu; er ist 3 Monate des Jahrs beisam-

men, zur Sanktion der Gesetze; zur Prüfung
und Abnahme der Staatsrechmmgen, zur Wahl
eines Mitglieds des Regierungsrarhs. u. s. w.

6) Einen Regier iZngs rath von y Wie-

der», deren jedes Jahr eins austritt, wähltdn
Volksrach aus einem Vorschlag der Iurg,
die dabei selbst an die eligible» Bürger der

Nation gebnnden ist.
7) Eine gesezgebende Commission aus

30 Gliedern wird von dem Jnry aus den eli-

giblen Bürgern der Nation gewählt.
8) OemRegiernugsrathe bleiben keine andern

Wahlen als der im responsable» Beamte» »b«S-

B e k a nn tmachung.
Durch die von dem bisherigen S?cre»uc

Iirwi'piàe am obersten Gerichtshof begehrte

Entlassung ist diese Stelle ledig geworden, tes

werden demnach alle diejenigen, welche s.)
Lust und hinlängliche Kenntnisse für dêìv
fühlen, aninic eingeladen, sich bis am

Jcnner nächstkünftig bey dem oberste» ^riss, '
Hof dafür anzumelden, da sie dann zu '
gung der Proben werden zugelassen weI '

Das Dekret vom i2tcu Weinmonat
stimmt für einstweilen die dießörtiW Mm
Besoldung auf L. 2400. In den.Gesetzen ^
die Organisation des obersten Gerichtshofs > '

die mit dieser Stelle verbundenen Michtcn
Allgemeinen angezeigt; über die näher» ^
gcnheiten und Bedinge wird der Untersi-c; ^
die nöthige Auskunft ertheilen. Noch

^
ibeigcfügt, daß Nechtskenntirisse eine beio.m

Empfehlung zu Erhaltung dieses Amts
werden. Bern, den i2tcn Ehristnwual

Der Gerichtsschreiber am obermu G.ucyiss
F. L. Kürncr.
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